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RS UVS Kärnten 2002/07/04 KUVS-
285-287/4/2002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.2002

Rechtssatz

Wurde der Beschuldigte mit Wirksamkeit vom 16.1.2001 von seiner Funktion als verantwortlicher Beauftragter für das

A-Werk I abberufen, so kann dem Beschuldigten nicht zur Last gelegt werden, dass er als verantwortlicher Beauftragter

am 18.1.2001 Verwaltungsübertretungen nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz zu verantworten hat. Dieses Ergebnis

ist auch nicht dadurch relativiert, dass der Anzeige des Arbeitsinspektorates vom 25.1.2001 zu entnehmen ist, dass die

A-Industriegesellschaft mbH bereits über einen längeren Zeitraum vor dem 18.1.2001 aufgefordert wurde, im Werk I

bestehende und aufgezeigte Mängel zu beheben. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

Arbeitnehmer, Arbeitnehmerschutz, Beauftragter, verantwortlicher Beauftragter, Arbeitsinspektorat, Abberufung des

Beauftragten

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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